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Vorwort 
Die Geburtenrate steigt – 
entgegen allen Unkenrufen 
- nach vielen Jahren wie-
der. Scheinbar wird das 
gesellschaftliche Klima 
zugunsten der Kinder wie-
der besser. Auch immer 
mehr Homosexuelle und 
Transmenschen setzen 
ihren Kinderwunsch um. 
Um ihnen Unterstützung 
bei der Suche nach dem 
für sie passenden Weg in 
die Elternschaft zu bieten 
haben wir diese Broschüre 
erarbeitet. Sie soll einen 
ersten Überblick über die 
Möglichkeiten Eltern zu 
werden geben. Diejenigen, 
die sich dann auf den Weg 
machen möchten, begleitet 
und berät unser Team vom 
Büro für Frauen- und 
Gleichberechtigungsfragen 
gerne. 
 
 
 
Unsere Gesellschaft ist in 
Vielem im Umbruch. Die-
sen Veränderungen passt 

sich das Rechtssystem 
erst nach und nach an. So 
ist zu erwarten, dass es 
auch im Bereich der 
gleichgeschlechtlichen- 
und Transpartnerschaften 
in den kommenden Jahren 
viele weitere Veränderun-
gen geben wird. Daher 
haben wir die rechtliche 
Seite der Elternschaft und 
des Eltern-werdens be-
wusst kurz gehalten. Bitte 
beachten Sie, dass wir für 
die Richtigkeit der An-
gaben und Informationen 
keine Haftung überneh-
men können. Für weiter-
gehende Informationen 
über die aktuelle Rechts-
lage wenden Sie sich 
bitte z.B. an die im An-
hang angegebenen Stel-
len. 
 
Auch das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) befürwortet das 
Familienmodell der Re-
genbogenfamilien und bie-
tet Unterstützung bei der 
Familiengründung an. In 
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Zusammenarbeit mit dem 
Lesben- und Schwulen-
verband Deutschland 
(LSVD) werden Projekte 
gefördert und eine Vielzahl 
an Beratungsangeboten 
und Hilfestellungen ange-
boten, auch bei Rechtsfra-
gen. 
 
Aber bis nach Berlin müs-
sen Sie nicht unbedingt 
fahren. Auch in Hessen 
gibt es regionale Unter-
stützungs- und Beratungs-
angebote, die wir Ihnen 
hier gerne vorstellen 
möchten. 
 
Wir danken unserem Prak-
tikanten Chris Witt für die 
Unterstützung bei der Er-
stellung dieser Broschüre. 
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1. Regenbogenfami-
lien 
 
In den letzten Jahren ver-
änderte sich das gesell-
schaftliche Bild der Familie 
in Deutschland. Eineltern-
familien und Patchworkfa-
milien gehören längst zum 
gesellschaftlichen Alltag, 
doch auch Regenbogen-
familien gehören mehr und 
mehr zum Familienbild der 
Gesellschaft. Eine Regen-
bogenfamilie ist eine Fami-
lie, in denen Kinder bei 
gleichgeschlechtlichen 
Elternteilen oder mit 
Trans*-Menschen1 leben.  
 

                                            
1 Trans* bezeichnet hier Men-
schen, die sich mit der Ge-
schlechterrolle, die ihnen bei der 
Geburt, aufgrund ihrer äußeren 
Geschlechtsmerkmale, zuge-
wiesen wurde, nur zum Teil 
oder gar nicht identifizieren. 
Auch Menschen, die zwischen 
den Geschlechtern leben oder 
die den Schritt der Umwandlung 
gegangen sind bzw. gehen sind 
gemeint. 

Viele Menschen outen sich 
spät oder entdecken ihre 
homo- oder bisexuelle Sei-
te im Verlauf des Lebens. 
Daher sind manche Kinder 
in Regenbogenfamilien 
von einem Elternteil aus 
einer vorhergehenden he-
terosexuellen Beziehung 
hervorgegangen und mit in 
die neue Familienkonstel-
lation gebracht worden. 
Ca. 44% der Kinder in Re-
genbogenfamilien stam-
men aus vorherigen hete-
rosexuellen Verbindungen. 
Laut Umfragen hat jede 
zweite lesbische Frau und 
jeder dritte schwule Mann 
den Wunsch nach Kindern.  
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2. Lebenspartner-
schaft 
 
Die Situation für gleichge-
schlechtliche Eltern in 
Deutschland unterscheidet 
sich von der in einigen an-
deren europäischen und 
nichteuropäischen Län-
dern. Die Bundesregierung 
führte 2001 das Lebens-
partnerschaftsgesetz ein, 
um homosexuellen Paaren 
ein eheähnliches Rechts-
modell zu ermöglichen. 
Durch die Schließung der 
Lebenspartnerschaft nach 
dem Lebenspartner-
schaftsgesetz ergeben 
sich für die Partner_*innen 
Rechte und Pflichten ähn-
lich denen in einer Ehe. 
Sie verpflichten sich zu 
einer gemeinsamen Le-
bensführung, gegenseiti-
gem Beistand (Fürsorge-
pflicht) sowie zu lebens-
partnerschaftlichem Unter-
halt. Wie der Ehevertrag in 
einer Ehe kann auch ein  
 

Lebenspartnerschaftsver-
trag geschlossen werden. 
Sofern dies nicht der Fall 
ist, gilt das eheliche Güter-
recht in Gestalt der Zuge-
winngemeinschaft. Auch 
das Erbrecht entspricht 
dem Erbrecht in einer Ehe. 
Dem Wunsch nach einem 
gemeinsamen Familien-
namen können auch 
gleichgeschlechtliche Paa-
re nachgehen. Sie können 
wie bei der Ehe zwischen 
Frau und Mann einen ge-
meinsamen Namen an-
nehmen oder eine/r der 
beiden Partner_*innen 
nimmt einen Doppelnamen 
an.  
Nach Artikel 6 Abs. 1 im 
Grundgesetz, stehen „Ehe 
und Familie (stehen) unter 
dem besonderen Schutze 
der staatlichen Ordnung.“ 
Über die Frage, ob eine 
Lebenspartnerschaft auch 
als Familie bzw. Ehe in 
diesem Sinne zu definie-
ren ist wird nach wie vor 
gestritten. Z. B. ist auch 
die Hinterbliebenenversor-
gung der ehelichen Rege-
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lung noch nicht gleichge-
stellt.  
Eine wichtige Änderungen 
zur Gleichstellung von 
homo oder transsexuellen- 
mit heterosexuellen Part-
nerschaften war 2013 die 
Ermöglichung der Stief-
kindadoption, also dass 
ein/e gleichgeschlechtliche 
Lebenspartner_*in die 
Kinder des*der jeweils an-
dere_*n adoptieren kann.  
2015 ist das „Gesetz zur 
Bereinigung des Rechts 
der Lebenspartner“ in Kraft 
getreten. Dies hatte zur 
Folge, dass in zahlreichen 
Gesetzen und Verordnun-
gen weitere gleichstellen-
de Regelungen für Ehe 
und Lebenspartnerschaft 
eingeführt werden konn-
ten.  
  
Neu eingeführt wurde die 
Möglichkeit der Ausstel-
lung einer Bescheinigung 
für gleichgeschlechtliche 
Paare, die im Ausland eine 
Partnerschaft auf Lebens-
zeit begründen wollen. Die 
Behörden einiger Staaten 

verlangen eine Bescheini-
gung einer deutschen Be-
hörde, dass der Begrün-
dung einer Partnerschaft 
auf Lebenszeit keine recht-
lichen Hindernisse entge-
genstehen. Ebenso haben 
heute Asylbewerber durch 
eine eingetragene Leben-
spartnerschaft mit einer/ 
*einem deutschen Staats-
bürger_*in einen Anspruch 
auf Aufenthalt.2 
 
Es ist davon aus zu gehen, 
dass es in den kommen-
den Jahren weitere Ände-
rungen und Anpassungen 
auf unterschiedlichen 
Ebenen geben wird. Bitte 
erkundigen Sie sich bei 
weitergehenden Fragen 
bei den Beratungsstellen, 
die im Anhang aufgeführt 
sind. 
 

                                            
2 
http://www.bmjv.de/DE/Theme
n/FamilieUndPartnerschaft/Lebe
nspartnerschaft/ Lebenspartner-
schaft_node.html; aufgerufen am 
12.01.2016 
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3. Wege in die 
gleichgeschlechtli-
che Elternschaft 
 
Eine stabile und gefestigte 
Partnerschaft, eingetragen 
oder nicht eingetragen, ist 
sicher eine gute Basis für 
das Elternsein und für ein 
gutes Umfeld für Kinder. 
Für gleichgeschlechtliche 
Paare ohne Kinder aus 
heterosexueller Vergan-
genheit gibt es verschie-
dene Möglichkeiten Kinder 
zu bekommen, über die wir 
hier informieren möchten.  
 

3.1 Insemination  
Eine künstliche heterologe 
Insemination3 eines lesbi-
schen Paares durch eine 
Samenspende ist möglich. 
Zu näheren Informationen 
wenden Sie sich an ent-
sprechende Kliniken oder 
an Ihre_*n Gynäkolog_*in. 

                                            
3 künstliche Befruchtung mit 
nicht vom Ehemann/ Partner 
stammendem Samen. 

Einige Kliniken haben ihr 
Angebot auf weibliche 
Paare ausgerichtet. Da es 
sich um eine Insemination 
handelt, die nicht aufgrund 
medizinischer Indikatoren 
geschieht, kann es sein, 
dass die Paare die Kosten 
selbst tragen müssen.  
Auch die Samenbanken 
haben teilweise unter-
schiedliche Regelungen, 
so dass Sie dort direkt ak-
tuelle Informationen einho-
len sollten. Jedes Kind hat 
mit Vollendung des 18. 
Lebensjahres ein Recht 
darauf zu erfahren, wer die 
biologischen Eltern sind. 
Dies hat unter Umständen 
Folgen für spätere Unter-
haltsansprüche oder Erb-
fälle. Klären sie diese As-
pekte bitte mit Ihrer Klinik, 
einer Rechtsberatung oder 
einer der im Anhang auf-
geführten Beratungsinstitu-
tionen. 
 
Haben Sie sich für eine 
Insemination entschieden, 
können Sie diese entwe-
der selbst durchführen o-
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der durch eine/n Spezia-
list_*in aus einer Fertilisa-
tionsklinik durchführen las-
sen. Nach der Geburt be-
steht die Möglichkeit einer 
Adoption durch die soziale 
Mutter, die ohne die Adop-
tion keinerlei rechtliche 
Ansprüche hat, außer dem 
„kleinen Sorgerecht“ das 
im folgenden Text näher 
beschrieben wird. 
 

3.2 Mehrelternschaft 
Die Elternschaft einer 
„Queer-Family“ basiert 
auch auf einer Samen-
spende, aber ohne die 
Hinzuziehung einer Sa-
menbank. Statt einer ano-
nymen Samenspende tun 
sich hier beispielsweise 
lesbische und schwule 
Menschen zusammen. Ein  
Mann spendet seinen Sa-
men einer Frau, die beiden 
biologischen Eltern werden 
beide – auch rechtlich - zu 
leiblichen Eltern. Die jewei-
ligen Partner_*innen sind 
dann die sozialen bzw. die 
Co-Eltern. Diese können 

ebenfalls das sog. „kleine 
Sorgerecht“ erhalten (sie-
he Stiefkindadoption). 

3.3 Stiefkindadoption  
Bei der Stiefkindadoption, 
auch in Folge einer Sa-
menspende, muss der 
leibliche Vater in die Adop-
tion einwilligen. Mit seiner 
Einwilligung gibt er seine 
Pflichten und Rechte ge-
genüber dem Kind an 
den*die künftige Adoptiv-
mutter bzw. -vater ab. Wil-
ligt der Vater oder die Mut-
ter nicht in die Adoption 
ein, kann der soziale El-
ternteil, innerhalb einer 
eingetragenen Lebens-
partnerschaft das „kleine 
Sorgerecht“ erhalten (§ 9 
Abs. 1 Satz 1 LPartG). 
Das kleine Sorgerecht um-
fasst die Angelegenheiten 
des täglichen Lebens, also 
in der Regel solche, die 
häufig vorkommen und die 
keine schwer abzuändern-
den Auswirkungen auf die 
Entwicklung des Kindes 
haben. Nach § 1687 Satz 
3 BGB sind „Angelegen-
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heiten des täglichen Le-
bens“ beispielsweise.:  

 
• Fragen des Schulall-

tags (z.B. Unterschrif-
ten bei Zeugnissen o-
der Entschuldigungen) 

• medizinische Versor-
gung (z.B. Arztbesu-
che; bei schwerwie-
genden Eingriffen liegt 
die Entscheidungskraft 
bei den leiblichen El-
tern) 

• Freizeitgestaltung 
• Fernsehkonsum  
• Taschengeld 
• Etc. 

 
Das Recht Entscheidun-
gen zu treffen ist abhängig 
vom Einvernehmen des* 
der Partner_*in, die/der 
außerdem jederzeit bereits 
getroffene Entscheidungen 
widerrufen kann.  
 
Alle Dokumente des Adop-
tionsprozesses werden 
notariell beglaubigt und 
beurkundet. Daher ist an-
zuraten, sich im Vorfeld 
eine_*n Notar_*in zu su-

chen, der*die bereits Er-
fahrungen mit dem Verfah-
ren gesammelt hat und 

unvoreingenommen und 
vorbehaltlos ist.  
 
Im Adoptionsverfahren und 
bei der Einwilligung zur 
Adoption müssen ver-
schiedene formale Fristen 
eingehalten und die Vo-
raussetzungen der zukünf-
tigen Eltern (z.B. unbe-
schränkte Geschäftsfähig-
keit, Mindestalter eines 
Elternteils 25 Jahre) ge-
prüft werden. 
Ebenso kann dem sozialen 
Elternteil ein Adoptions-
pflegejahr auferlegt wer-
den, um die gute Integrati-
on des Kindes in die Fami-
lie zu begleiten. Ist das 
Kind jedoch ein Wunsch-
kind der Lebens-
partner*innen und durch 
Insemination entstanden, 
kann vom Adoptionspfle-
gejahr abgesehen wer-
den4.  

                                            
4 Beschluss des Amtsgerichts 
Elmshorn vom 20.12.2010 
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Andere Regenbogenfami-
lien und die Beratungsstel-
len können Ihnen wichtige 
Tipps geben, wenn Sie 
sich für diesen Weg ent-
scheiden.  
 

3.4 Adoption 
In manchen EU-Ländern 
können gleichgeschlechtli-
che Paare heiraten und 
zur Adoption freigegebene 
Kinder adoptieren oder 
auch über Leihmutter-
schaft ein eigenes Kind 
bekommen. In Deutsch-
land ist dies in dieser Form 
nicht möglich.  
Da in der Rechtsspre-
chung die eingetragene 
Lebenspartnerschaft der 
Ehe in Bezug auf Adoption 
nicht gleichgesetzt ist, 
können Lebens-
partner*innen gemeinsam 
kein Kind adoptieren. Es 
besteht jedoch die Mög-
lichkeit sich einzeln für das 
Adoptionsverfahren zu 
bewerben und später die 
sog. „Sukzessivadoption“ 

zu beantragen, also die 
Adoption durch den*die 
andere Partner_*in. 
 
Um an einem Adoptions-
verfahren teilnehmen zu 
können, müssen die Be-
werber_*innen ein Min-
destalter von 25 Jahren 
erreicht haben. Bei einem 
Bewerberpaar muss nur 
eine*r von beiden das 25. 
Lebensjahr vollendet ha-
ben, die*der jeweilige 
Partner_*in muss mindes-
tens das 21. Lebensjahr 
vollendet haben. Eine 
festgesetzte Obergrenze 
gibt es zwar nicht, jedoch 
empfiehlt die Bundesar-
beitsgemeinschaft der 
Landesjugendämter einen 
Altersunterschied zwi-
schen Eltern und Kind von 
maximal 40 Jahren. Dieser 
sollte nur in Ausnahmefäl-
len überschritten werden. 5 

                                            
5 
http://www.juraforum.de/urteile
/vg-sigmaringen/vg-
sigmaringen-urteil-vom-25-09-
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Um ein Kind zu adoptieren 
wird eine Bewerbung an 
das Jugendamt bzw. die 
Adoptionsstelle der Stadt 
gestellt. Um sich erstmalig 
zu bewerben, müssen Sie 
die folgenden Dokumente 
vorlegen:  
 
• Adoptionsantrag oder 

eine selbst verfasste 
Bewerbung (erkundi-
gen Sie sich beim örtli-
chen Jugendamt)  

• Geburtsurkunde  
• Heiratsnachweis im 

Falle einer Ehepaara-
doption 

• Ausführlicher (ggf. 
handschriftlicher) Le-
benslauf  

• Polizeiliches Führungs-
zeugnis  

• ärztliche Bescheini-
gung über gesundheit-
lichen Status  

• Staatsangehörigkeits-
nachweis  

                                            
2008-az-8-k-159-07 aufgerufen 
am 12.01.2016 

• Verdienstnachweise, 
Vermögens -und 
Schuldennachweise 

 
Die schriftlichen Unterla-
gen werden ergänzt durch 
individuelle Gespräche, in 
denen z.B. die psychische 
Eignung der Bewer-
ber_*innen und ihre Moti-
vation zur Adoption ange-
sprochen werden.   
 
Auf Wunsch der Adopti-
onsbewerber_*innen kann 
zusätzlich ein „Sozialbe-
richt“ erstellt werden, der 
an andere Jugendämter 
oder Trägerstellen über-
mittelt werden kann, falls 
die Adoption auch an an-
deren Stellen beantragt 
wird. Im Falle einer Aus-
landsadoption sind dieser 
Bericht und ein Teil der 
o.g. Vorrausetzungen al-
lerdings zwingend not-
wendig. Der Bericht hat 
eine zeitlich begrenzte 
Gültigkeit. 
 
Das Wichtigste im ganzen 
Prozess ist immer das 
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Wohl des Kindes, für das 
passende Eltern ausge-
sucht werden, nicht umge-
kehrt.  
 
Nach der Vermittlung ei-
nes Kindes an die Adopti-
onswilligen beginnt das 
Adoptionspflegejahr 
(§ 1744 BGB) mit allen 
rechtlichen Verpflichtun-
gen. Diese „Probezeit“ soll 
klären, ob das Kind und 
die Eltern eine gute Bin-
dung miteinander einge-
hen können. Während des 
ersten Jahres erfahren die 
Adoptionseltern Unterstüt-
zung durch das Jugend-
amt.  
Über die endgültige Aner-
kennung als Adoptiveltern 
entscheidet das Familien-
gericht nach Ablauf des 
Adoptionspflegejahres.  

3.5 Auslandsadoption 
Eine Auslandsadoption 
bzw. eine internationale 
Adoption liegt vor, wenn 
Eltern und Kind in ver-
schiedenen Staaten leben.   
Das Bundesministerium für 
Justiz fungiert als Bundes-
zentralstelle für Aus-
landsadoptionen, auf den 
Seiten des Bundesministe-
riums für Justiz finden Sie 
wissenswerte Informatio-
nen zum Thema internati-
onale Adoption (s. An-
hang).  
Die internationale Adoption 
folgt in der Regel den 
Richtlinien und Gesetzen 
des Herkunftslandes des 
Kindes. Im Anschluss an 
die Adoption im Ausland 
muss ein deutsches Fami-
liengericht die Adoption 
anerkennen. Das Einschal-
ten der Adoptionsvermitt-
lungsstellen ist bei Adopti-
on aus vielen Ländern ob-
ligatorisch . Das Bundes-
ministerium für Justiz rät 
daher dringend davon ab, 
auf eigene Faust eine Aus-
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landsadoption durchzufüh-
ren, sondern grundsätzlich 
mit den zentralen Adopti-
onsstellen der Landesju-
gendämter und den zuge-
lassenen Auslandsvermitt-
lungsstellen in Kontakt zu 
treten. Diese informieren 
Sie außerdem über sämtli-
che Optionen und die ak-
tuelle (Rechts)Lage in den 
Vertragsstaaten des Haa-
ger Übereinkommens.. 
(Info-Link im Anhang: Aus-
landsadoption).  
 

3.6 Leihmutterschaft 
Die Leihmutterschaft ist in 
Deutschland grundsätzlich 
verboten . In manchen 
anderen Ländern ist die 
Leihmutterschaft legal und 
möglich – zum Teil auch 
für deutsche Paare, da die 
Gesetze des Herkunfts-
landes der Leihmutter gel-
ten. Die Leihmutterschaft 
und eine mögliche spätere 
Adoption ist in den Staaten 
unterschiedlich geregelt. In 
Deutschland gilt: 

„Mutter eines Kindes ist 
nach deutschem Recht die 
Frau, die es geboren hat, 
also die Leihmutter und 
nicht die "Wunschmutter". 
Damit ist eine deutsche 
Wunschmutter nach deut-
schem Recht nicht mit 
dem Kind verwandt und 
vermittelt dem Kind folglich 
nicht die deutsche Staats-
angehörigkeit. Ein deut-
scher "Wunschvater" kann 
aus einem Vertrag über 
Leihmutterschaft nach 
deutschem Recht nicht 
wirksam seine Vaterschaft 
begründen; auch im Fall 
einer Leihmutterschaft 
kann aber der „Wunschva-
ter“ nach deutschem Recht 
unter bestimmten Voraus-
setzungen durch eine Va-
terschaftsanerkennung 
oder durch eine gerichtli-
che Feststellung seiner 
Vaterschaft  seine rechtli-
che Vaterschaft begrün-
den.“6  

                                            
6 http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Infoservice/FAQ/ 
GeburtAusland/06-
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Eine Einreise nach 
Deutschland und Aner-
kennung der Adoption in 
Deutschland ist nur mög-
lich, wenn eine „rechts-
wirksame Abstammung 
von einem deutschen El-
ternteil vorliegt,“ das Kind 
also zweifelsfrei die deut-
sche Staatsangehörigkeit 
und folglich einen An-
spruch auf einen deut-
schen Reisepass erhält. 
„Ohne entsprechende 
Ausweispapiere ist eine 
Ausreise des Kindes nach 
Deutschland nicht mög-
lich.“ 
Paare, die diesen Weg 
gehen wollen sollten sich 
frühzeitig umfassend in-
formieren und beraten las-
sen. 

3.7 Pflegelternschaft 
Eine weitere Möglichkeit 
stellt die befristete oder 
unbefristete Pflegschaft 
dar. In Deutschland dürfen 

                                            
Leihmutter-
schaft.html?nn=383016/, aufge-
rufen am 06.01.2016 

sämtliche Familienformen 
eine Pflegeelternschaft 
übernehmen. Unverheira-
tete Paare, Alleinerziehen-
de und gleichgeschlechtli-
che Paare dürfen sich um 
ein Pflegekind bemühen, 
wenn die Voraussetzung, 
dem Kind emotionale und 
materielle Stabilität geben 
zu können, erfüllt werden 
kann. Um eine Anerken-
nung als Pflegeeltern zu 
erhalten, wenden Sie sich 
an das für Ihren Wohnort 
zuständige Jugendamt 
oder eine Vermittlungsstel-
le eines freien Trägers.  
Beim Jugendamt bekom-
men potenzielle Pflege-
personen Informationen 
über das Pflegeelternver-
fahren, die Kinder, die 
Herkunftsfamilie, die po-
tentielle Rückführung in 
diese und auch über die 
Anforderungen, die an Sie 
gestellt werden. Auch hier 
beinhaltet das Antragsver-
fahren Gespräche über die 
individuelle Motivation, 
Ihre Biografie und Ihre ak-
tuelle soziale, finanzielle 
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und berufliche Lebenssitu-
ation.  
Es gibt Vorbereitungsse-
minare für den Umgang 
mit Kindern aus schwieri-
gen Familien und Sie kön-
nen regelmäßige Unter-
stützung durch das Ju-
gendamt erhalten. Pflege-
personen haben kein 
Recht auf die Vermittlung 
eines Kindes, die Ent-
scheidung liegt beim Ju-
gendamt.  
 

4. Kinder in Regen-
bogenfamilien 
 
Es gibt kontroverse Dis-
kussionen darüber, ob 
Kinder mit gleichge-
schlechtlichen Eltern die 
Vorbild- bzw. Geschlech-
terrollenfunktion des je-
weils fehlenden Ge-
schlechts vermissen. 
 
Zu diesem Thema wurden 
verschiedene Studien 
durchgeführt. So veröffent-
lichte das Bundesministe-
rium für Justiz 2009 die 
Studie „Die Lebenssituati-
on von Kindern in gleich-
geschlechtlichen Lebens-
partnerschaften“ (Bundes-
anzeiger Verlag, Köln). 
Hier wurden 1059 Eltern 
zu verschieden Aspekten 
ihrer Regenbogenfamilie 
befragt wie z.B. zur Fami-
liengründung, zur Haus-
haltsführung und zur Kin-
deserziehung.  
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Die Studie bestätigte, dass 
viele homosexuelle Paare 
nicht den zugeschriebenen 
Rollenbildern von Mutter 
und Vater folgen, sondern 
die Aufgaben nach Inte-
resse, Können und aktuel-
ler Einbindung in den Be-
rufsalltag entscheiden. 
Auch sind viele lesbische 
Mütter und schwule Väter 
darum bemüht, Ansprech-
personen des anderen 
Geschlechts in unmittelba-
rer Nähe zu haben. Dies 
sei ihnen wichtig, damit 
sich das Kind, wenn es 
sich nicht an die Eltern 
wenden möchte, eine wei-
tere Bezugsperson hat. 
Auch andere Studien 
ergaben, dass sich die 
Paare eher daran orientie-
ren, wer welche Interes-
sensschwerpunkte hat und 
weniger an stereotypen 
Rollenbildern.  
 
Insgesamt kann davon 
ausgegangen werden,  
 
dass die Entwicklung von 
Kindern aus Regenbogen-

familien genau so verläuft, 
wie bei Kindern aus ande-
ren Familienmodellen. 
Wichtig ist bei allen Model-
len eine emotional tragen-
de und förderliche Fami-
lien- und Beziehungsstruk-
tur und nicht die Umset-
zung eines bestimmten 
weiblichen oder männli-
chen Rollenmodells.   
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5. Adressen/Anhang  
 

Anlaufstellen bundes-
weit, Informationspor-
tale 
LSVD-Familienseiten. Von 
dieser Seite aus gelangen 
Sie zu einer Vielzahl von 
Informationen, Beratungs-
angeboten, Adressen, 
usw. zum Thema Familie 
(Kinderwunsch, Verpartne-
rung, Rechtsgrundlage).    
http://www.lsvd.de/lebensf
ormen/lsvd-
familienseiten.html 
 
Beratungsgeber Regenbo-
genfamilien. Dieser Rat-
geber wurde vom LSVD in 
Kooperation mit dem 
BMFSFJ erstellt und bietet 
eine Fülle an Informatio-
nen zum Thema Eltern-
schaft auf einen Blick. Die-
sen Ratgeber gibt es zum 
Download wie auch als 
bestellbare, kostenlose 
Printversion. Der Ratgeber  
 

 
 
 
richtet sich auch an fami-
lienbezogene Fachkräfte.   
http://www.lsvd.de/lebensf
ormen/lsvd-
familiensei-
ten/beratungsfuehrer-
regenbogenfamilien.html 
 
Website des LSVD Re-
genbogenfamilien-Zentrum 
in Berlin. Das Zentrum ist 
eine Anlaufstelle, in dem 
lesbische, schwule, bise-
xuelle und transgender 
Menschen mit Kindern Be-
ratungs-, Bildungs- und 
Gruppenangebote nutzen 
können. 
https://berlin.lsvd.de/projek
te/regenbogenfamilien/ 
 
Die Initiative Lesbischer 
und Schwuler Eltern, kurz 
ilse, ist eine Plattform, die 
dem Austausch und der 
Unterstützung gleichge-
schlechtlicher Eltern dient. 
http://www.ilse.lsvd.de/ind
ex.php?id=92 
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Auf dieser Seite finden Sie 
Infos und Ratgeber zur 
aktuellen Rechtsprechung, 
u.a zu Themen wie Leben-
spartnerschaft, Sozial-
recht, Adoption, Asylrecht, 
HIV ,  uvm. 
http://www.lsvd.de/recht/be
ratung.html 
 

Bundesministerium: 
Das Bundesministerium für 
Justiz und Verbraucher-
schutz bietet auf eigenen 
Seiten einen kurzen Über-
blick zum Thema Lebens-
partnerschaft und Sukzes-
sivadoption und gibt  In-
formationen zur aktuellen 
Rechtssprechung und poli-
tischen Diskursen.  
http://www.bmjv.de/DE/Th
e-
men/Gesellschaft/Sukzessi
vadopti-
on/_node.html;jsessionid=
43C794EFF315E698468F
C9E3F143E6CE.1_cid324
Das Bundesministerium für 
Familien, Senioren, Frau-
en und Jugend informiert 
auf dieser Seite u.a. über 

Themen wie Familie, Ar-
beit und Familie, Eltern-
geld u.v.m. 
http://www.bmfsfj.de/BMF
SFJ/familie,did=76746.htm
l 
 
 
Auslandsadoption und In-
ternationale Adoption: 
https://www.bundesjustiza
mt.de/DE/Themen/Buerger
diens-
te/BZAA/BZAA_node.html 
 

Anlaufstellen Hessen: 
Website des Hessischen 
Ministeriums für Soziales 
und Migration zum Thema 
Gleichgeschlechtliche Le-
bensweisen  
http://www.gleichgeschlec
htliche-
lebenswei-
sen.hessen.de/aw/~a/hom
e/ 
 
Der LSVD Hessen e.V. ist 
ein regionaler Ableger des 
LSVD. Er informiert über 
Themen der queer-
Community, über Veran-
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staltungstermine und Ad-
ressen aus Hessen.  
http://hessen.lsvd.de/ 
 
Frankfurt 
Website der Schwulen Vä-
ter in Frankfurt am Main – 
freiwillige Gruppe zur Un-
terstützung und Austausch 
von “schwulem Vater zu 
schwulem Vater”. 
http://frankfurt.schwule-
vaeter.org/ 
 
Website der LESBEN In-
formations- und Bera-
tungsstelle e.V.. Hier fin-
den Sie Information zu 
diversen Themen, wie 
Kinderwunsch etc. 
http://libs.w4w.net/ 
 
Darmstadt  
Die Familienanlaufstelle 
Darmstadt übernimmt eine 
Lotsenfunktion für „Fami-
lie“ und „Regenbogenfami-
lie“. Anlaufstellen, Termi-
ne, und Informationen in 
und aus Darmstadt sind 
auf dieser Seite erhältlich.   
http://www.familien-
willkommen.de/index.html 

 
Unter dem Reiter Paa-
re/Eltern erhalten Sie In-
formationen und Anlauf-
stellen für homosexuelle 
Paare in Darmstadt.  
http://www.familien-
willkom-
men.de/Homosexuelle_Pa
are__p_derpb.htm 
 
 
Flyer:  
LSVD: Regenbogenfami-
lien - alltäglich und doch 
anders 
Beratungsführer für lesbi-
sche Mütter, schwule Vä-
ter und familienbezogenes 
Fachpersonal 
http://www.family.lsvd.de/b
eratungsfueh-
rer/fileadmin/downloads/R
Z_Beratungsfuehrer_gesa
mt.pdf  
 
Ergänzungsangebot: Bera-
tung für werdende Eltern 
und Adoption in Form ei-
ner Checkliste mit dem 
Inhalt: „Nach der Geburt“. 
http://www.family.lsvd.de/b
eratungsfueh-
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rer/fileadmin/downloads/K
arolines-Check-Liste-2-
Nach_der_Geburt-stand_-
_01-_2011.pdf 
 
Foren: 
Ein Online-Forum von El-
tern für Eltern - im Beson-
deren für Regenbogenfa-
milien. Es ist eine Aus-
tausch-, Informations- und 
Beratungsplattform.  
http://www.eltern.de/foren/r
egenbogenfami-
lien/index49.html 
 
Ein Informationsportal zum 
Thema Pflegekinder und 
Adoption.   
http://www.pflegekinderinfo
.de/ 

Sonstiges:  
Infos über Geschlechtsi-
dentitäten vom Bundesmi-
nisterium für Senioren, 
Frauen und Jugendliche. 
http://www.bmfsfj.de/BMF
SFJ/Gleichstellung/geschl
echtsidentitaeten.html 
 

Aufsatz von Marina Rupp: 
Regenbogenfamilien 
(2010) 
http://www.bpb.de/gesellsc
haft/gender/homosexualita
et/38886/regenbogenfamili
en  
 
Artikel zur rechtlichen Stel-
lung gleichgeschlechtlicher 
Eltern in Europa (Stand 
2010) 
http://www.bpb.de/gesellsc
haft/gender/homosexualita
et/38860/eltern 
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Studien:  
Studie des Bundesministe-
riums der Justiz von Mari-
na Rupp (2010), 
Erste repräsentative Stu-
die in Deutschland über 
die Lebenssituation von 
Kindern in gleichge-
schlechtlichen Lebens-
partnerschaften  
http://www.lsvd.de/lebensf
ormen/lsvd-
familienseiten/studien-
ueber-kinder-in-
gleichgeschlechtlichen-
lebensgemeinschaf-
ten.html 
 
http://www.ifb.bayern.de/pr
ojek-
te/neue/27259/index.php 
 
Studie “Modern Families: 
Same- and Different-Sex 
Couples Negotiating at 
Home.” vom Families and 
Work Institute in Amerika. 
http://www.familiesandwor
k.org/downloads/modern-
families.pdf 

Adressen - bundesweit 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
LesBiSchwule Eltern & Part-
nerInnnen e.V. 
c/o Klaus-Peter Büchner 
Wielandstr. 10 
12159 Berlin 
Tel: (030) - 851 19 94 
Fax: (030) - 30 10 03 75 
E-Mail: lomafam@aol.com 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
Schwuler Juristen (BASJ) 
BASJ 
c/o HS e.V. 
Postfach 12 05 22 
10595 Berlin  
Fax: (030) - 391 26 51 
E-Mail: recht@lsvd.de 
 
Lesben und Schwulenverband 
Deutschland   
LSVD-Verein für europäische 
Kooperation e.V. 
Hülchrather Str. 4 
50670 Köln 
Homepage: http://www.blsj.de 
E-Mail: info@blsj.de 
 


